Allgemeine Geschifts-, Zahlungs- und Lieferungsbedingungen

I. Geltungsbereich/Vertragsschluss

Auftrage werden ausschlieBlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgefiihrt.
Abweichende oder fiir den Auftragnehmer ungiinstige, erganzende Bedingungen des Auf-
traggebers gelten nicht und werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftragneh-
mer diesen nicht gesondert widerspricht.

Il. Preise

1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass
die der Angebotsabgabe zugrundegelegten Auftragsdaten unverandert bleiben, langs-
tens jedoch vier Monate nach Eingang des Angebots beim Auftraggeber. Bei Auftragen
mit Lieferung an Dritte gilt der Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige
ausdrickliche Vereinbarung getroffen wurde. Die Preise des Auftragnehmers enthalten
keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers gelten ab Werk. Sie schlieBen
Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten nicht ein.

2. Nachtragliche Anderungen auf Veranlassung des Auftraggebers einschlieBlich des
dadurch verursachten Maschinenstillstands werden dem Auftraggeber berechnet. Als
nachtrégliche Anderungen gelten auch Wiederholungen von Probeandrucken, die vom
Auftraggeber wegen geringfligiger Abweichung von der Vorlage verlangt werden.

3. Skizzen, Entwirfe, Probesatz, Probedrucke, Korrekturabziige, i\nderung angelieferter/
Ubertragener Daten und &hnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind,
werden berechnet. Gleiches gilt fiir Dateniibertragungen (z. B. per FTP oder E-Mail).

1. Die Zahlung hat sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug zu erfolgen. Eine
etwaige Skontovereinbarung bezieht sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder
sonstige Versandkosten. Die Rechnung wird unter dem Tag der Lieferung, Teillieferung
oder Lieferbereitschaft (Holschuld, Annahmeverzug) ausgestellt. Wechsel werden nur
nach besonderer Vereinbarung und zahlungshalber ohne Skontogewahrung angenom-
men. Zinsen und Spesen tragt der Auftraggeber. Sie sind vom Auftraggeber sofort zu
zahlen. Fir die rechtzeitige Vorlegung, Protestierung, Benachrichtigung und Zuricklei-
tung des Wechsels bei Nichteinlésung haftet der Auftragnehmer nicht, sofern ihm oder
seinem Erflllungsgehilfen nicht Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallen.

Bei auBergewdhnlichen Vorleistungen kann angemessene Vorauszahlung verlangt werden.

3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskraftig festgestellten
Forderung aufrechnen oder ein Zuriickbehaltungsrecht ausiiben.

4. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass die Erflillung des Zahlungsanspruchs
durch die mangelnde Leistungsfahigkeit des Auftraggebers gefahrdet wird, so kann der
Auftragnehmer Vorauszahlung verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zuriickhalten
sowie die Weiterarbeit einstellen. Diese Rechte stehen dem Auftragnehmer auch zu,
wenn der Auftraggeber sich mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die
auf demselben rechtlichen Verhéltnis beruhen. § 321 1l BGB bleibt unberihrt.

5. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Hohe von 8 % liber dem Basiszinssatz zu zahlen.
Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.
Zahlt der Auftraggeber binnen 10 Tagen nach Rechnungserhalt und Lieferung der Ware
den Preis einschlieBlich der Nebenkosten gem. Ziff. Il (,Preise“) nicht, kommt er auch
ohne Mahnung in Verzug.

Zahlung
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IV. Lieferung

1. Soll die Ware versendet werden, geht die Gefahr auf den Auftraggeber lber, sobald die
Sendung an die den Transport durchfiihrende Person Gbergeben worden ist.

2. Liefertermine sind nur giiltig, wenn sie vom Auftragnehmer ausdriicklich bestatigt wer-
den. Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestatigung Gber den
Liefertermin der Schriftform.

3. Verzogert der Auftragnehmer die Leistung, so kann der Auftraggeber die Rechte aus
§ 323 BGB nur ausiiben, wenn die Verzégerung vom Auftragnehmer zu vertreten ist.
Eine Anderung der Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden.

4. Betriebsstérungen - sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines
Zulieferers — wie z. B. Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Falle hoherer Gewalt
berechtigen erst dann zur Kiindigung des Vertrags, wenn dem Auftraggeber ein wei-
teres Abwarten nicht mehr zugemutet werden kann, anderenfalls verléangert sich die
vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzégerung. Eine Kiindigung ist jedoch friihes-
tens vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen Betriebsstérung méglich. Eine
Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fallen ausgeschlossen.

5. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempel-
vorlagen, Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenstanden ein Zurlickbehal-
tungsrecht gemaB § 369 HGB bis zur vollstandigen Erfiillung aller falligen Forderungen
aus der Geschéftsverbindung zu.

6. Der Auftragnehmer nimmt im Rahmen der ihm aufgrund der Verpackungsverordnung
obliegenden Pflichten Verpackungen zuriick. Der Auftraggeber kann Verpackungen im
Betrieb des Auftragnehmers zu den iiblichen Geschéftszeiten nach rechtzeitiger vorhe-
riger Anmeldung zuriickgeben, es sei denn, ihm ist eine andere Annahme-/Sammelstelle
benannt worden. Die Verpackungen kénnen dem Auftragnehmer auch bei der Lieferung
zuriickgegeben werden, es sei denn, dem Auftraggeber ist eine andere Annahme-/Sam-
melstelle benannt worden. Zuriickgenommen werden Verpackungen nur unmittelbar
nach Auslieferung der Ware, bei Folgelieferungen nur nach rechtzeitiger vorheriger Mit-
teilung und Bereitstellung. Die Kosten des Transports der gebrauchten Verpackungen
tragt der Auftraggeber. Ist eine benannte Annahme-/Sammelstelle weiter entfernt als
der Betrieb des Auftragnehmers, so tragt der Auftraggeber lediglich die Transportkos-
ten, die fiir eine Entfernung bis zum Betrieb des Auftragnehmers entstehen wiirden. Die
zuriickgegebenen Verpackungen missen sauber, frei von Fremdstoffen und nach un-
terschiedlicher Verpackung sortiert sein. Anderenfalls ist der Auftragnehmer berechtigt,
vom Auftraggeber die bei der Entsorgung entstehenden Mehrkosten zu verlangen.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstandigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum
bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber sein Eigen-
tum. Zur WeiterverduBerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgeméBen Geschéfts-
gang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der WeiterverauBerung
hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung hiermit
an. Spétestens im Falle des Verzugs ist der Auftraggeber verpflichtet, den Schuldner
der abgetretenen Forderung zu nennen. Ubersteigt der Wert der fiir den Auftragnehmer
bestehenden Sicherheiten dessen Forderung insgesamt um mehr als 20 %, so ist der
Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers oder eines durch die Ubersicherung
des Auftragnehmers beeintrachtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen
nach Wahl des Auftragnehmers verpflichtet.
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Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer gelieferter und in dessen Eigentum ste-
hender Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemaB § 950 BGB anzusehen und
behalt in jedem Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte
an der Be- oder Verarbeitung beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentums-
anteil in Hohe des Rechnungswerts der Vorbehaltsware beschrénkt. Das so erworbene
Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum.

VI

1. Der Auftraggeber hat die VertragsgeméaBheit der Ware sowie der zur Korrektur liber-
sandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverziiglich zu priifen. Die Ge-
fahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklarung/Fertigungsreiferklarung auf den
Auftraggeber (iber, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die
Druckreiferklarung/Fertigungsreiferklarung anschlieBenden Fertigungsvorgang ent-
standen sind oder erkannt werden konnten. Das gleiche gilt fiir alle sonstigen Freigabe-
erklarungen des Auftraggebers.

2. Offensichtliche Méngel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware
schriftlich anzuzeigen, versteckte Méangel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entde-
ckung; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewéhrleistungsanspruchs ausgeschlossen.

3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunéchst nach seiner Wahl
zur Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Kommt der
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach
oder schlagt die Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, kann der Auftragge-
ber Herabsetzung der Vergiitung (Minderung) oder Riickgéngigmachung des Vertrags
(Ruicktritt) verlangen.

4. Mangel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesam-
ten Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung fiir den Auftraggeber ohne Interesse ist.

5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren kénnen geringfligige Ab-
weichungen vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt fiir den Vergleich
zwischen sonstigen Vorlagen (z. B. Digital Proofs, Andrucken) und dem Endprodukt.
Dariiber hinaus ist die Haftung fiir Méngel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit
nicht oder nur unwesentlich beeintrachtigen, ausgeschlossen.

6. Fiur Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials haftet der Auftrag-
nehmer nur bis zur Hohe des Auftragswerts.

7. Zulieferungen (auch Datentrager, Uibertragene Daten) durch den Auftraggeber oder
durch einen von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Priifungspflicht seitens
des Auftragnehmers. Dies gilt nicht fiir offensichtlich nicht verarbeitungsfahige oder
nicht lesbare Daten. Bei Dateniibertragungen hat der Auftraggeber vor Ubersendung
jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende Schutzprogramme fir Com-
puterviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auf-
tragnehmer ist berechtigt eine Kopie anzufertigen.

8. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage kdnnen nicht beanstan-
det werden. Berechnet wird die gelieferte Menge. Bei Lieferungen aus Papiersonderanfer-
tigungen unter 1.000 kg erhéht sich der Prozentsatz auf 20 %, unter 2.000 kg auf 15 %.

Beanstandungen/Gewihrleistungen
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1. Schadens- und Aufwendungsersatzanspriiche des Auftraggebers, gleich aus welchem
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
2. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht
- bei vorsétzlich oder grob fahrlédssig verursachtem Schaden,
- bei leicht fahridssiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch gesetzliche
Vertreter oder Erflillungsgehilfen des Auftragnehmers; insoweit haftet er nur auf den nach
Art des Produkts vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden,
- im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit des
Auftraggebers,
- bei arglistig verschwiegenen Méngeln und tibernommener Garantie fiir die Beschaf-
fenheit der Ware,
- bei Anspriichen aus dem Produkthaftungsgesetz.

. Haftung

VIIl. Verjéhrung

Anspriiche des Auftraggebers auf Gewéhrleistung und Schadensersatz (Ziffern VI. und VII.)
verjahren mit Ausnahme der unter Ziffer VIl. 2. genannten Schadensersatzanspriiche in
einem Jahr beginnend mit der (Ab-)Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit der Auftrag-
nehmer arglistig gehandelt hat.

IX. Handelsbrauch

Im kaufménnischen Verkehr gelten die Handelsbréauche der Druckindustrie (z. B. keine He-
rausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Lithos oder Druckplatten, die zur
Herstellung des geschuldeten Endprodukts erstellt werden), sofern kein abweichender
Auftrag erteilt wurde.

X. Archivierung

Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datentrdger, werden
vom Auftragnehmer nur nach ausdriicklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergi-
tung Uber den Zeitpunkt der Ubergabe des Endprodukts an den Auftraggeber oder seine
Erfiillungsgehilfen hinaus archiviert. Sollen die vorbezeichneten Gegenstédnde versichert
werden, so hat dies bei fehlender Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen.

XI. Periodische Arbeiten

Vertrége uber regelmaBig wiederkehrende Arbeiten kénnen mit einer Frist von mindestens
3 Monaten zum Schluss eines Monats gekiindigt werden.

XIl. Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht

Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausfiihrung seines Auftrags Rechte Dritter,
insbesondere Urheberrechte verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von
allen Anspriichen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen.

XIll. Erfill rt, Gericl 1d, Wirk k

1. Erfillungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische
Person des 6ffentlichen Rechts oder 6ffentlich-rechtliches Sondervermégen ist oder im
Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand hat, fiir alle sich aus dem Vertragsverhéltnis
ergebenden Streitigkeiten einschlieBlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse,
der Sitz des Auftragnehmers. Auf das Vertragsverhéltnis findet deutsches Recht An-
wendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit
der Gibrigen Bestimmungen nicht beriihrt.

Stand 7/2009


Verwendete Acrobat Distiller 6.0.1 Joboptions
Dieser Report wurde mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v2.0.2" der IMPRESSED GmbH erstellt.
Sie können diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 6.0.x unter www.impressed.de herunterladen.

ALLGEMEIN ----------------------------------------
Beschreibung:
     Distiller-Settings für den PDF-Handshake (Stand: 06.12.2006): *** PDF 1.4 / JPG-Komprimierung Hoch / 600 dpi Auflösungsgrenze / komplette Fonteinbettung / kein Farbmanagement / kein PDF-X / Einrechnung der Druckkennlinien ***
Dateioptionen:
     Kompatibilität: PDF 1.4
     Komprimierung auf Objektebene: Aus
     Seiten automatisch drehen: Aus
     Bund: Links
     Auflösung: 1200 dpi
     Alle Seiten
     Piktogramme einbetten: Nein
     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Nein
Standardpapierformat:
     Breite: 214.299 Höhe: 300.614 mm

KOMPRIMIERUNG ------------------------------------
Farbbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Hoch
Graustufenbilder:
     Neuberechnung: Bikubische Neuberechnung auf 600 ppi (Pixel pro Zoll)
          für Auflösung über 1200 ppi (Pixel pro Zoll)
     Komprimierung: JPEG
     Bildqualität: Hoch
Schwarzweißbilder:
     Neuberechnung: 
     Komprimierung: CCITT Gruppe 4
     Mit Graustufen glätten: Aus

FONTS --------------------------------------------
Alle Schriften einbetten: Ja
Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Nein
Wenn Einbetten fehlschlägt: Abbrechen
Einbetten:
     Schrift immer einbetten: [ ]
     Schrift nie einbetten: [ ]

FARBE --------------------------------------------
Farbmanagement:
     Farbmanagement: Farbe nicht ändern
     Wiedergabemethode: Standard
Geräteabhängige Daten:
     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja
     Transferfunktionen: Anwenden
     Rastereinstellungen beibehalten: Nein

ERWEITERT ----------------------------------------
Optionen:
     Überschreiben der Adobe PDF-Einstellungen durch PostScript zulassen: Ja
     PostScript XObjects zulassen: Nein
     Farbverläufe in Smooth Shades konvertieren: Ja
     JDF-Datei (Job Definition Format) erstellen: Nein
     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja
     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja
          Überdruckstandard ist nicht Null: Ja
     Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern: Nein
     Ursprüngliche JPEG-Bilder wenn möglich in PDF speichern: Ja
     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein
     Prologue.ps und Epilogue.ps verwenden: Ja
(DSC) Document Structuring Conventions:
     DSC-Kommentare verarbeiten: Ja
          DSC-Warnungen protokollieren: Nein
          Für EPS-Dateien Seitengröße ändern und Grafiken zentrieren: Ja
          EPS-Info von DSC beibehalten: Ja
          OPI-Kommentare beibehalten: Nein
          Dokumentinfo von DSC beibehalten: Ja

PDF/X --------------------------------------------
PDF/X-Berichterstellung und Kompatibilität:
     PDF/X-1a: Nein
     PDF/X-3: Nein

ANDERE -------------------------------------------
Distiller-Kern Version: 6010
ZIP-Komprimierung verwenden: Ja
ASCII-Format: Nein
Text und Vektorgrafiken komprimieren: Ja
Farbbilder glätten: Nein
Graustufenbilder glätten: Nein
Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja
Bildspeicher: 524288 Byte
Optimierungen deaktivieren: 0
Transparenz zulassen: Nein
sRGB Arbeitsfarbraum: sRGB IEC61966-2.1
DSC-Berichtstufe: 0

ENDE DES REPORTS ---------------------------------
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22761 Hamburg, Germany
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